
Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Trave-Land

UNS DÖRPER

für die Gemeinden  
Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Glasau, Groß Rönnau,
Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Krems II, Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Pronstorf,
Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Seedorf, Stipsdorf, Strukdorf, Travenhorst, Traventhal,

Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade

 26. Jahrgang
Freitag, 

den 4. Februar 2022

Nummer 03
Woche 5

UNS DÖRPERNächste
Termine    UNS DÖRPER Redaktionsschluss:	 Mittwoch, 09. Februar 2022

Erscheinungstag:	 Freitag, 18. Februar 2022

Die „Negernbötler Waldmäuse“ 
sind gewachsen� Bericht: siehe Seite 10.
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Amtsverwaltung Trave-Land
Waldemar-von-Mohl-Straße 10
23795 Bad Segeberg

Telefon: 04551 9908-0 (Zentrale)
Telefax: 04551 9908-13

Homepage: www.amt-trave-land.de
E-Mail: info@amt-trave-land.de
E-Mail direkt: vorname.nachname@amt-trave-land.de
(ß=ss, ä=ae, ö=oe, ü=ue)

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

Nach vorheriger Absprache sind wir auch für Sie da:
Montag - Dienstag - Donnerstag 07:00 - 19:00 Uhr
Freitag 07:00 - 14:00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit:
Montag - Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Montag und Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

UNS DÖRPER erscheint kostenlos alle 14 Tage - 
Auflage 8.500
Erhalten Sie UNS DÖRPER regelmäßig und pünktlich?
Falls nicht, wenden Sie sich bitte an die  
Linus Wittich Medien KG, Tel.: 039931 579-38

Aufgabengebiet Ansprechpartner Durch-
wahl
9908-

Amtsvorsteher Hans-Heinrich 
Jaacks 54

Gleichstellungsbeauftragte: Michaela Semerak 52

Team - Organisation/Personal
Teamleiter: Jan-Henrik Fechner

Pers./Org./Rechtsfragen Jan-Henrik Fechner 50
Personalwesen/Organisation Torsten Winter 48
Personalwesen Lena Meynerts 49
IT, Allgemeine Beschaffung Henning van Mil 58
IT, Allgemeine Beschaffung Daniel Nowak 59
Zentrale, Schulen Bettina Wulf 51
Uns Dörper/Kanzlei Karen Kierig 57
Kanzlei Susanne Rumpel 56
Archiv Manfred Schmidt 61
Archiv Dieter Harfst 61

Team - Finanzen
Teamleiter: Niklas Cremanns

Haushalte, Finanzen Niklas Cremanns 28
Haushalte, Finanzen Johanna Schlöke 20
Gewässerpflegeverbände
Steuern, Abgaben, Martin Sanchez 23
Steuern, Abgaben, Kevin Schramm 24

Finanzbuchhaltung Susanne Fuhl 27
Finanzbuchhaltung Isa Stamp 26
Finanzbuchhaltung Jennifer Koscielny 25
Finanzbuchhaltung Karin Rüder 21
Geschäftsbuchhaltung Fenja Rüb 22
Geschäftsbuchhaltung Steffen Gloe 29

Aufgabengebiet Ansprechpartner Durch-
wahl
9908-

Ltd. Verwaltungsbeamter Thomas Hartstock 55
Stellv. Ltd. Verwaltungsbeamter Jan-Henrik Fechner 50

Team - Ordnung/Soziales
Teamleiter: Tim Andresen

Ordnungswesen, Wahlen Tim Andresen 40
Einwohnermeldeamt (EMA) Maike Zickermann 43
EMA - 
Gewerbe-An-/Abmeldungen Matthias Knickrehm 45
EMA
EMA

Manja Prieß
Janine Tensfeldt

46
46

Wohngeld, Grundsicherung Ellen Rosinke 42
Wohngeld, Grundsicherung Nicole Springborn 41
Ordnungs- u. Kindergartenangel.Annika Waßmann 47
Ordnungs- u. Kindergartenangel.Linda Cremanns 38
Asylangelegenheiten Simone David 39
Asylangelegenheiten Daniela Gogga 68

Team - Planen/Bauen/Umwelt
Teamleiter: Sören Grella

Regionale- u. Dorfentwicklung Sören Grella 35
Wasser/Abwasser
Geschäftsführung Saskia Klobke 37
Wasser/Abwasser Kalkulationen Elfi Radig 36
Bauanträge Katarina Döring 30
Bauanträge Monique Kluge 71
Bauleitplanung/Bauanträge Timo Zepernick 31
Bauleitplanung Nicole Grulich 32
Städtebauliche Verträge Anne Sarau 33
Baumaßnahmen, Ab/Wasser, 
Straßen Annika Böttger 63
Baumaßnahmen, Ab/Wasser, 
Straßen Jascha Winter 64
Baumaßnahmen, Ab/Wasser, 
Straßen Annika Frenz 66
Wasser-/Abwasseranschlüsse, 
Hochbaumaßnahmen Andrè Meyer 65
Gemeindliche Infrastruktur Sandra Reiser 67
Gemeindliche Liegenschaften Marion Siehl 60
Bauliche 
gemeindliche Infrastruktur Kerstin Meyer 62

Der Zutritt zur Amtsverwaltung ist aufgrund der aktuellen 
pandemischen Lage nur noch mit Einhaltung der 3G-Re-
gelung in Verbindung mit einer vorherigen Terminverein-
barung möglich.
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SCHIEDSAMTSBEZIRKE  
im AMT TRAVE-LAND
Aufgaben: Durchführung von Schlichtungsverfahren in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen, z. B. 
bei Ansprüchen aus dem Nachbarrecht und wegen Verlet-
zung der persönlichen Ehre (Hausfriedensbruch, Körper-
verletzung, Sachbeschädigung, Drohung, Beleidigung).

Die Einschaltung des Schiedsamtes ist bei Delikten im Be-
reich der Privatklage dem Gerichtsverfahren zwingend vor-
geschaltet.

Zuständige Schiedspersonen im Amt Trave-Land:
Schiedsamtsbezirk 4
(Bahrenhof, Bühnsdorf, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuen-
görs, Schieren, Stipsdorf, Traventhal, Wakendorf I, Weede):
Schiedsfrau: Sabine Blunk,

Gremelskamp 7, 23818 Neuengörs,
Tel.: 04550 1223

Stellvertreter: Bernhard Wünsche,
Hauptstraße 16, 23845 Wakendorf I
Tel.: 04550 985777

Schiedsamtsbezirk 5
(Geschendorf, Pronstorf, Strukdorf, Westerrade):
Schiedsmann: Manfred Schmidt,

An den Tannen 10,
OT Weitewelt, 23823 Seedorf,
Tel.: 04555 1037

Stellvertreter: Torsten Harfst,
Twiete 2, 23815 Geschendorf,
Tel.: 0172 4175936

Schiedsamtsbezirk Nr. 8
(Blunk, Fahrenkrug, Groß Rönnau, Klein Rönnau, Negernbötel, 
Schackendorf):
Schiedsmann: Jörg Petersen,

Rahland 12, 23795 Klein Rönnau,
Tel.: 04551 81312

Stellvertreter: Erich Bauer,
Lindenstraße 7 b, 23813 Blunk,
Tel. 04557 981398

Schiedsamtsbezirk Nr. 9
(Krems II, Nehms, Rohlstorf, Travenhorst, Seedorf, Wensin):
Schiedsmann: Manfred Schmidt,

An den Tannen 10,
OT Weitewelt, 23823 Seedorf,
Tel.: 04555 1037

Stellvertreter: Stefan Moog,
Segeberger Straße 5, 23827 Wensin
Tel.: 0171 7035786

Schiedsamtsbezirk Nr. 10
(Glasau):
Schiedsmann: Manuel Gräflich,

Plöner Straße 5 a,
OT Sarau, 23719 Glasau
Tel. 04525 496868

Stellvertreterin: Britta Schapeter,
Travegrund 10, 23719 Glasau
Tel. 04525 2839

Deutsche Rentenversicherung Nord
Auskunfts- und Beratungsstellen

Kostenloses Servicetelefon: 0800 1000 4800
Mo. - Do.: 07:30 - 19:30 Uhr
Fr.: 07:30 - 15:30 Uhr
Fax: 0451 485 15333

Versichertenältester der Deutschen 
Rentenversicherung

Der persönliche Service ganz in meiner Nähe

Die Versichertenberater stehen Ihnen für eine kostenlose per-
sönliche Beratung zur Verfügung.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin:

Günter Broecker
Rosenweg 7, 23795 Fahrenkrug
Tel.: 04551 8919225, 04551 91661 oder 0173 6374594

Hartmut Wittig
Emil-Nolde-Weg 4, 23812 Wahlstedt
Tel.: 0170 5264744

Wasserbeschaffungsverband 
Wakendorf I
Zuständig für die Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser) 
in den Mitgliedsgemeinden Bahrenhof, Bühnsdorf, Dreggers, 
Neuengörs, Wakendorf I im Kreis Segeberg und Rehhorst 
sowie Feldhorst (nur im Ortsteil Havighorst) im Kreis Stor-
marn sind:

Technische Betreuung: Wasserwerker
Andreas Rohlf/Mario Vogel
Telefon: 04550 985760

Geschäftsführung: Amt Trave-Land - Saskia Klobke,
Tel.: 04551 9908-37

Anschlussbeiträge: Amt Trave-Land - Saskia Klobke
Gebührenbescheide: Amt Trave-Land - Kevin Schramm,

Tel.: 04551 9908-24
Verbandsvorsteherin: Karin David,

Tel.: 04550 985637
Stellv. Verbandsvorsteher: Hans-Peter Ulverich,

Tel.: 04550 656

Notdienste:
In der Zeit vom 01.03. bis 31.10.
Montag bis Donnerstag ab 16:00 Uhr
Freitag ab 12:00 Uhr
In der Zeit vom 01.11. bis 28.02.
Montag bis Donnerstag ab 16:30 Uhr
Freitag ab 15:00 Uhr
Fa. Papenburg 0171 7288906 o. 0178 2778948

Zweckverband Wasserversorgung 
Geschendorf/Westerrade
Der Zweckverband Wasserversorgung Geschendorf/Wester-
rade versorgt die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Ge-
schendorf und Westerrade ab dem Wasserwerk mit Frischwas-
ser.
Die Wassergewinnung im Wasserwerk erfolgt durch die Stadt-
werke Lübeck.

Verbandsvorsteherin: Silke Behrens
Tel.: 04553 795

Geschäftsführung: Amt Trave-Land,
Saskia Klobke
Tel.: 04551 990837

Anschlussbeiträge: Amt Trave-Land,
Elfi Radig
Tel.: 04551 990836

Gebührenbescheide: Amt Trave-Land,
Martin Sanchez
Tel.: 04551 990823
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Rinkieker 
Nachbarschaftshelfer 
Demenzbegleiter
Ehrenamtliche begleiten Menschen mit oder ohne Pflege-
grad bei Spaziergängen, Einkäufen oder hauswirtschaft-
lichen Tätigkeiten, lesen vor, spielen oder leisten Gedächt-
nistraining.
Möchten Sie sich engagieren oder suchen Sie eine ehren-
amtliche Unterstützung?
Wir schulen, vermitteln und begleiten Rinkieker, Nachbar-
schaftshelfer und Demenzbegleiter.

Ausführliche Informationen erhalten Sie beim

Ansprechpartnerin: Birgit Damrau
Telefon: 04551 955112
E-Mail: damrau@pflegestuetzpunkt-se.de

Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Lü-
beck Tel.: 0451 8882661
Wasserwerker Gemeinde Westerrade,
Helmut Dreger Tel.: 04553 805
Wasserwerker Gemeinde Geschendorf,
Heino Boekhoff Tel.: 0174 9365678

Zweckverband  
Abwasserbeseitigung Rönnau
Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Rönnau ist zustän-
dig für die Entsorgung des Schmutzwassers in den Gemeinden 
Groß Rönnau und Klein Rönnau.

Verbandsvorsteher: Holger Poppitz
Tel.: 04551 84472

Geschäftsführung: Amt Trave-Land,
Saskia Klobke
Tel.: 04551 990837

Anschlussbeiträge: Amt Trave-Land,
Elfi Radig
Tel.: 04551 990836

Gebührenbescheide: Amt Trave-Land,
Kevin Schramm
Tel.: 04551 990824

Bereitschaftsdienst, 
Wege-Zweckverband

Tel.: 04551 9090 und
0170 4134427

STÖRUNGSDIENST TAG und NACHT 
des ZWECKVERBANDES OSTHOLSTEIN 
GAS- und WASSERVERSORGUNG
für die Gemeinden Glasau und Pronstorf 04561 399400

Kreisbauernverband Segeberg
Rosenstraße 9 b, 23795 Bad Segeberg

Telefon: 04551 2425 oder 04551 91341
Fax: 04551 968712
E-Mail: kbv.se@bauernverbandsh.de

Landwirtschaftliche 
Sozialversicherung
- gleiche Adresse und Telefonnummer wie oben -
(Herr Butz - Bauernverband Schleswig-Holstein)
ansonsten auch Termine nach Vereinbarung

KIS  
(Kontakt- u. Informationsstelle 
für Selbsthilfe)
Kurhausstraße 2
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 3005
E-Mail: kis-segeberg@awo-sh.de
www.kis-segeberg.de
Sprechstunden: Mo., Mi. u. Fr., 09:00 - 12:30 Uhr
(sowie nach Vereinbarung)

Die nächste Ausgabe  
erscheint 

am 18. Februar 2022.
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• Amt Achterwehr*, Zimmer 18, Inspektor-Weimar-Weg 
17, 24239 Achterwehr, zu den Öffnungszeiten: Montag, 
Donnerstag und Freitag in der Zeit von 07:00 - 12:00 Uhr 
sowie Dienstag in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr und 
von 15:00 - 17:30 Uhr

• Amt Hüttener Berge*, Verwaltungsstelle Ascheffel, Schul-
berg 6, 24358 Ascheffel, Zimmer KG 06, zu den Öffnungs-
zeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der 
Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie Donnerstag in der Zeit 
von 14:00 bis 18:00 Uhr.

• Amt Trave-Land*, Zimmer 14, Waldemar-von-Mohl-Straße 
10, 23795 Bad Segeberg, zu den Öffnungszeiten: Mon-
tag bis Freitag von 08:30 bis 12:00 Uhr, Montag und 
Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie Donnerstag von 
14:00 bis 18:00 Uhr nur nach vorheriger telefonischer 
Terminabsprache unter 04551 990835.

*Es gelten eventuell Beschränkungen des Zutritts zu den Ge-
bäuden zur Eindämmung von SARS-CoV-2. Da das Infek-
tionsgeschehen dynamisch ist und die damit verbundenen 
Einschränkungen nicht vorhersehbar sind, sollten Interessierte 
sich vorab bei der jeweiligen Amtsverwaltung über die aktuell 
geltenden Regeln informieren.

3. Der Planfeststellungsbeschluss wird denjenigen, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigun-
gen, über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zu-
gestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 1 VwVfG).

4. Gemäß § 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG gilt der Planfeststellungs-
beschluss mit dem Ende der Auslegungsfrist gegenüber den 
übrigen Betroffenen als zugestellt.

5. Der Planfeststellungsbeschluss sowie die planfestgestellten 
Unterlagen sind darüber hinaus mit Auslegungsbeginn digital 
unter www.schleswig-holstein.de/APV, dort zu finden unter 
>Online-Portalform für Planfeststellungsverfahren des Landes 
Schleswig-Holstein www.planfeststellung.bob-sh.de sowie auf 
dem UVP-Portal unter www.uvp-verbund.de/sh einsehbar. 
Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet 
veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Auslegungsun-
terlagen wird keine Gewähr übernommen. Der Inhalt der zur 
Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich.

III.
Verfügender Teil des Beschlusses
Der verfügende Teil des Beschlusses lautet auszugsweise:
Der von der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwal-
tung - Bund), vertreten durch die Deutsche Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH (DEGES), vorgelegte Plan für den Ersatz-
neubau der Rader Hochbrücke im Zuge der BAB 7 einschließlich 
der sechsstreifigen Erweiterung der BAB 7 wird gemäß § 17 FStrG 
i. V. m. §§ 73ff. VwVfG nach Maßgabe der nachfolgenden Inhalts- 
und Nebenbestimmungen festgestellt.

Hinweise zum verfügenden Teil
Es wurden wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen im 
Einvernehmen mit dem Landrat des Kreises Rendsburg-Eckern-
förde als zuständige Wasserbehörde

• gemäß §§ 8ff. 19 WHG und §§ 11ff. LWG zur Benutzung 
von Gewässern durch Einleitung und zum Zwecke der Be-
seitigung von Niederschlagwasser und

• gemäß §§ 8ff., 19 WHG, §§ 11ff. LWG für die vorüberge-
hende Benutzung von Gewässern durch das bauzeitliche 
Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten bzw. Ableiten von 
Grundwasser sowie die Einleitung entnommenen Grund-
wassers und Oberflächenwassers

erteilt.
In dem Planfeststellungsbeschluss wurden die Einwendungen, 
Forderungen und Anträge der Betroffenen und der sonstigen Ein-
wenderinnen und Einwender sowie die von Behörden und Verei-
nigungen abgegebenen Stellungnahmen zurückgewiesen, soweit 
ihnen nicht durch Einzelentscheidungen entsprochen wurde oder 
sie sich nicht auf andere Weise erledigt haben.
Mit dem Ersatzneubau der Rader Hochbrücke im Zuge der Bundes-
autobahn A 7 einschließlich sechsstreifiger Erweiterung zwischen 

Bekanntmachung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus des Landes 
Schleswig-Holstein, -  
Amt für Planfeststellung Verkehr -

über die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses  
vom 14.01.2022, Az. APV 2-553.32-A 7-215 und  
des festgestellten Plans

für das Planfeststellungsverfahren nach §§ 17 ff. Bundesfern-
straßengesetz (FStrG) i. V. m. §§ 73 ff. Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG), jeweils in der derzeit gültigen Fassung, und  
§§ 3 ff. des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, in 
der bis vor dem 16. Mai 2017 geltenden Fassung (UVPG), für 
den Ersatzneubau der Rader Hochbrücke im Zuge der Bun-
desautobahn A 7 (Bau-km 0-061 östliche Richtungsfahrbahn 
bzw. Bau-km 0-297 westliche Richtungsfahrbahn bis Bau-km 
5+003), einschließlich der sechsstreifigen Erweiterung der 
BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf 
und dem Autobahnkreuz Rendsburg in den Gemeinden Rade 
bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf und Borgstedt 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde)

I.
Das Amt für Planfeststellung Verkehr im Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schles-
wig-Holstein (Planfeststellungsbehörde) hat mit Beschluss vom 
14.01.2022, Az. APV 2-553.32-A 7-215, den Plan für das oben 
genannte Vorhaben festgestellt.

II.

1. Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt worden.
Auf Nr. 2.2.5 des Planfeststellungsbeschlusses wird verwiesen. 
Da es sich um ein UVP-pflichtiges Vorhaben handelt, ist gemäß 
§ 9 Abs. 2 UVPG in der bis vor dem 16. Mai 2017 geltenden 
Fassung, die Entscheidung über das Vorhaben öffentlich be-
kannt zu machen.

2. Je eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt 
zusammen mit einer Ausfertigung des festgestellten Plans in 
der Zeit

vom 14. Februar 2022 bis zum 28. Februar 2022
(jeweils einschließlich)

in folgenden Amtsverwaltungen zur Einsicht während der ge-
nannten Zeiten aus:
• Amt Eiderkanal*, Fraktionszimmer, Schulstraße 36,  

24783 Osterrönfeld, zu den Öffnungszeiten: Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 08:00 
- 12:00 Uhr sowie Donnerstag von 14:00 - 17:00 Uhr.
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• die Errichtung einer vorübergehenden Schiffsanlege-
stelle für den An- und Abtransport von Materialien auf 
der Nordseite der Borgstedter Enge 

• die Sanierung der bestehenden bzw. Errichtung einer 
vorübergehenden Schiffsanlagestelle für den An- und 
Abtransport von Materialien auf der Nordseite der Rader 
Insel   

IV.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Klage bei dem

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig

erhoben werden.

Kiel, den 17.01.2022

Im Auftrag
gez. Grandisch
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie und Tourismus
des Landes Schleswig-Holstein
- Amt für Planfeststellung Verkehr -

Gefunden
Am 07.01.2022 wurde in Klein Rönnau ein Smartphone gefunden.

Auskunft erteilt das Ordnungsamt des Amtes Trave-Land, Tel.  
(0 45 51) 9908-46.

Informationen der Amtsverwaltung:

! Geflügelpest !

Die Zahl der Fälle, in denen Wildvögel erkrankt sind, hat in diesem 
Monat im Kreis Segeberg sprunghaft zugenommen. Deswegen gilt 
seit dem 13. Januar 2022 laut Veterinäramt eine Aufstallungspflicht.

Oberstes Ziel muss es laut Veterinäramt sein, zu verhindern, dass 
das Virus von den Wildvögeln auf die Haustierbestände übertra-
gen wird. Das bedeutet für alle Geflügelhalter unter anderem, 
besonders darauf zu achten, dass sowohl ihr Geflügel als auch die 
Nahrung der Tiere von Wildvögeln abgeschirmt wird.

Es gilt der eindringliche Appell an alle Nutztiergeflügelhalter*innen, 
die geltende Aufstallungspflicht einzuhalten und alle möglichen 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Nutzgeflügels konsequent 
umzusetzen.

Bürger*innen, die einen toten Greifvogel, eine Ente, Gans oder 
einen anderen verendeten Wasser- oder Wildvogel finden, sollten 
diesen melden. Das Kreis-Veterinäramt ist telefonisch zu erreichen 
unter 04551 951 9334 sowie per E-Mail an veterinaer@segeberg.
de. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Kreisveterinäramt 
über den Fund toter Vögel durch die Rettungsleitstelle (Telefon 
112) zu informieren.

 

der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf und dem Autobahn-
kreuz Rendsburg sind folgende Auswirkungen verbunden:
Es ergeben sich vorübergehende und dauerhafte Grundstücksi-
nanspruchnahmen sowie Eingriffe in Natur und Landschaft. Es 
kommt zu bauzeitlichen Immissionen (insbes. Baulärm) und an-
deren Belastungen durch Bauarbeiten, ferner zu Eingriffen in das 
vorhandene Straßen- und Wegenetz mit Behinderungen und zeit-
lichen Sperrungen. Es sind landschaftspflegerische Maßnahmen 
im Bereich der Gemeinden Felde, Borgstedt, Rade b. Rendsburg, 
Schacht-Audorf, Schülldorf und Blunk vorgesehen. Weiterhin wer-
den umweltrechtliche Eingriffe durch die Ausnutzung von bereits 
anderweitig anerkannten Ökokonten in verschiedenen Landes-
teilen kompensiert.
Der Planfeststellungsbeschluss enthält Nebenbestimmungen 
zum Schutz der Umwelt, der Allgemeinheit und zur Vermeidung 
nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer. Die Nebenbestim-
mungen betreffen die Konkretisierung des Bauablaufs und der 
vorgesehenen Schutzkonzepte, die Entwässerung, den Gewäs-
serschutz, den Schutz vor bauzeitlichen und betriebsbedingten 
Immissionen (Lärm, Erschütterungen) und den Natur- und den Ar-
tenschutz, den Bodenschutz, den Schutz des Waldes, den Schutz 
privaten und öffentlichen Eigentums (inkl. Beweissicherung), den 
Schutz der Schifffahrtswege sowie sonstige öffentliche Belange 
(z. B. Denkmalschutz). Eine umweltfachliche Baubegleitung wurde 
angeordnet.
Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunterlagen 
enthalten aus Datenschutzgründen keine Angaben über Namen 
und Anschriften der Grundeigentümer, sondern Schlüsselnum-
mern. Auf Verlangen wird den Betroffenen am Auslegungsort unter 
Vorlage des amtlichen Identitätsdokumentes ihre Schlüsselnum-
mer mitgeteilt. Bevollmächtigte haben eine schriftliche Vollmacht 
des Vertretenen vorzulegen.

Festgestellte Straßenbaumaßnahme

1. Neubau/Änderung der Bundesautobahn
• Der sechsstreifige Ersatzneubau der Rader Hochbrü-

cke über den Nord-Ostsee-Kanal und den Borgstedter 
See mit Enge (BW 603) sowie des übrigen Streckenab-
schnittes der Bundesautobahn (BAB) A 7 zwischen der 
Anschlussstelle (AS) Rendsburg-Büdelsdorf und dem 
Autobahnkreuz (AK) Rendsburg (Richtungsfahrbahn 
Flensburg - Hamburg Bau-km 0-297,203 bis Bau-km 
5+002,741, Richtungsfahrbahn Hamburg - Flensburg 
Bau-km 5+002,741 bis Bau-km 0-061,153),

• die Anpassung der angrenzenden Verknüpfungsbe-
reiche von Verteilerfahrbahnen und Direktrampen,

• die Herstellung von Lärm-/Windschutzmaßnahmen im 
Bereich von Bau-km 0+010 bis Bau-km 4+340 (West-
seite; LA01) bzw. von Bau-km 0+392 bis Bau-km 2+936 
(Ostseite; LA02),

• der Ersatzneubau der Brücke über den Rader Weg (BW 
602),

• der Ersatzneubau der Brücke über die L 42 - Rendsbur-
ger Straße (BW 604),

• der Ersatzneubau der Brücke über den Wirtschaftsweg 
Dieksredder (BW 606),

• die Erneuerung eines Gewässerdurchlasses DN 600/ 
900, Bau-km 0+100,

• die Errichtung von zwei Retentionsbodenfilteranlagen in-
klusive Geschiebeschacht,

• der Rückbau der vorhandenen Rader Hochbrücke sowie
• der Rückbau der vorhandenen Parkplätze auf der Süd-

seite der Rader Hochbrücke.

2. Neubau/Änderung an sonstigen Straßen und anderen 
Anlagen
• die Anpassungen des querenden öffentlichen Wege-

netzes:
- Wirtschaftsweg Dieksredder,
- L 42 Rendsburger Straße,
- Gemeindestraße Rader Weg
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- Auftragsvergabe
16 Einwohnerfragezeit
17 Verschiedenes

(voraussichtlich nichtöffentlich)
18 Bau- und Grundstücksangelegenheiten

(öffentlich)
19 Evtl. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse

Die Bürgermeisterin
gez. Wiebke Bock

Blunk - Termine und Veranstaltungen

Februar

Sparclub Blunk
Nach unserem Grünkohlessen am 11.12.2021 wurde das Konto 
im Dezember aufgelöst.

Das Guthaben wurde - wie beschlossen - an die Hochwas-
seropfer überwiesen.

Sitzung des Planungsausschusses  
der Gemeinde Bühnsdorf
am Montag, den 07.02.2022 um 17:00 Uhr

Ort: Bad Segeberg, Amt Trave-Land, großer Sitzungssaal

Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-
Test-Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden 
nicht anerkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der 
Zutritt zur Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie 
Schnelltests wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2. Haushaltsplan 2022
3. Beratung Hebesätze
4. Verschiedenes

Die Ausschussvorsitzende
gez. Bettina Schäfer

Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Blunk
am Dienstag, den 08.02.2022 um 19:00 Uhr,
Ort: Blunk, Gaststätte „Zum alten Bahnhof“, Bahnhofstr. 12

Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-
Test-Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden 
nicht anerkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der 
Zutritt zur Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie 
Schnelltests wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2 Genehmigung der Niederschrift vom 18.10.2021
3 Berichte

- der Ausschussvorsitzenden
- der Bürgermeisterin

4 Breitbandinitiative III des Wege-Zweckverbandes: Business-
plan und Umsetzung

5 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 7 der Gemeinde Blunk für das Gebiet „Östlich der Se-
geberger Straße (L 68), westlich des Alten Bahndamm und 
südlich der Bahnhofstraße (K 42) - Erweiterung des Hotel/ 
Restaurant ‚Zum Alten Bahnhof‘“ - Aufhebung des Aufstel-
lungsbeschlusses vom 25.09.2018

6 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Blunk für das Gebiet „Östlich der Segeberger Straße (L 68), 
westlich des Alten Bahndamm und südlich der Bahnhofstra-
ße (K 42) - Erweiterung des Hotel/Restaurant ‚Zum Alten 
Bahnhof‘“ - Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 
25.09.2018

7 Landtagswahl 08.05.2022
- Besetzung des Wahlvorstandes
- Festlegung des jeweiligen Wahllokals
- Festlegung des Erfrischungsgeldes

8 Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020

9 Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 
2020 und die Verwendung des Überschusses

10 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

11 Annahme eines Wappens und einer Flagge für die Gemein-
de

12 Erlass einer 2. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Ge-
meinde Blunk (Kreis Segeberg)

13 Kommunale Abstimmung zum Mobilfunkausbau
14 Kindergartenangelegenheiten

- Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung 
der Betreuungszeiten

15 Teichentkrautungsarbeiten Klärteiche und Regenrückhalte-
becken
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Sitzung des Planungs- und 
Umweltausschusses  
der Gemeinde Klein Gladebrügge
am Montag, den 07.02.2022 um 20:00 Uhr
Ort: Klein Gladebrügge, Feuerwehrhaus, Ohlenborger Redder

Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-Test-
Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden nicht an-
erkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der Zutritt zur 
Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie Schnelltests 
wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung und Feststellung der Be-

schlussfähigkeit
2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.11.2021
3 Berichte
4 Einwohnerfragezeit I
5 Sirene Segeberger Straße
6 Flurbereinigung Kirchenstiege
7 Vergabe Baumarbeiten Segeberger Straße und Klärteiche
8 Vergabe Straßeneinläufe
9 Abwasserkanal Oldesloer Straße
10 Einwohnerfragezeit II
11 Verschiedenes
12 Anregungen für die nächste Sitzung

(voraussichtlich nichtöffentlich)
13 Grundstücksangelegenheiten

Der Ausschussvorsitzende
gez. Daniel Fischer

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Trave-Land

Haushaltssatzung der Gemeinde  
Klein Gladebrügge  
für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Hol-
stein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08. De-
zember 2021 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird
1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 831.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen 932.600 EUR

Termine und Veranstaltungen

Bürgermeistersprechstunde
Die Sprechstunde des Bürgermeisters in der „Alten Schule“ in 
Sarau findet regelmäßig am Montag von 17:00 - 18:00 Uhr statt.
10. Feb.19:30 Uhr Jahreshauptversammlung  

der Speelgörn, Alte Schule
12. Feb. Ofentag der Pfadfinder - siehe Aushang
25. Feb.19:30 Uhr Jahreshauptversammlung  

des Schützenbundes im Schützenhaus

Hinweis: Änderungen sind aufgrund der zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung gültigen Vorschriften möglich.

Jeweils Samstag von 09:30 - 11:00 Uhr Corona-Test-
station in Sarau, Am Kirchplatz

Bauarbeiten MarktTreff
Nun ist es für alle sichtbar, dass die Bauarbeiten für den MarktTreff 
richtig begonnen haben. Die Baugrube ist vollständig ausgehoben 
und wird jetzt mit Kies wieder verfüllt, so dass die Tragfähigkeit 
gegeben ist. Anschließend werden Abwasserleitungen verlegt 
und eine Stützmauer zum B-Plangebiet errichtet. In den Medien 
(regionale Zeitungen, NDR Welle Nord und RTL Nord) gab es 
in den letzten Wochen viele positive Beiträge rund um unseren 
MarktTreff, wir freuen uns über die große Aufmerksamkeit.

Straßenbeleuchtung
Seit dem 25.01. ist die gesamte Straßenbeleuchtung wieder in 
Betrieb. Die Fehlersuche bei so vielen Lampen war herausfor-
dernd, insgesamt mussten an 4 verschiedenen Stellen Reparaturen 
durchgeführt werden. Aber es hat sich gelohnt, der Spaziergang 
im Dunkeln ist jetzt wieder sicher möglich!

Termine u. Veranstaltungen

Bürgermeistersprechzeit
telefonisch jeden Donnerstag von 13:00 - 18:00 Uhr
Tel.: 04551-82116
E-Mail: bgm.gross.roennau@gmail.com
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Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-Test-
Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden nicht an-
erkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der Zutritt zur 
Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie Schnelltests 
wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Ge-

meindevertretung vom 28.09.2021
3 Berichte
4 Beratung und Beschlussfassung über eine Beteiligung an 

der Schleswig-Holstein Netz AG
5 Rückübertragung der gemeindlichen Selbstverwaltungsauf-

gabe „Förderung des Sports (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 der Amtsord-
nung)“ vom Amt Trave-Land auf die Gemeinde Negernbötel

6 Änderung des Dienstleistungsvertrages des Gemeindear-
beiters

7 Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 
2020 und die Verwendung des Überschusses

8 Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020

9 Haushaltsüberschreitungen 2021
10 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 

und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
11 Einwohnerfragezeit
12 Verschiedenes

Der Bürgermeister
gez. Marco Timme

Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Negernbötel
am Dienstag, den 15.02.2022 um 19:30 Uhr
Ort: Negernbötel, Hambötler Huus, Lehwisch 30

Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-Test-
Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden nicht an-
erkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der Zutritt zur 
Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie Schnelltests 
wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Gemein-

devertretung vom 08.02.2022
3 Bestätigung der Wahl des stellvertretenden Gemeindewehr-

führers sowie Aushändigung der Ernennungsurkunde
4 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 der Gemeinde Ne-

gernbötel für das Gebiet „Fläche westlich der Straße Lehwisch, 
nördlich der Bebauung Lehwisch 1 bis einschließlich Lehwisch 
3 sowie östlich der landwirtschaftlich genutzten Flächen“ - Auf-
hebung des Aufstellungsbeschlusses vom 20.10.2020

5 Aufstellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Negernbötel für das Gebiet „Fläche westlich der 
Straße Lehwisch, nördlich der Bebauung Lehwisch 1 bis ein-
schließlich Lehwisch 3 sowie östlich der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen“ - Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
vom 20.10.2020

einem Jahresüberschuss von 0 EUR
einem Fehlbetrag von 100.900 EUR

2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 776.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 848.000 EUR

3. einem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finan-
zierungstätigkeit auf 0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finan-
zierungstätigkeit auf 53.000 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-

gungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewie-

senen Stellen auf 0 Stellen

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe (Grundsteuer A) 310 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v. H.
2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmä-
ßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren 
Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürger-
meister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen 
kann, beträgt 1.000 EUR.

Klein Gladebrügge, 28. Dezember 2021

gez. Waldemar Röhr
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
im Hause der Amtsverwaltung Trave-Land, Waldemar-von-Mohl-
Straße 10, 23795 Bad Segeberg, zur Einsichtnahme während der 
Dienststunden öffentlich aus.

Bad Segeberg, 25. Januar 2022

Amt Trave-Land
Der Amtsvorsteher

Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Negernbötel
am Dienstag, den 08.02.2022 um 19:30 Uhr
Ort: Negernbötel, Hambötler Huus, Lehwisch 30
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3. Nachtragssatzung  
zur Hauptsatzung  
der Gemeinde Neuengörs  
(Kreis Segeberg)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06. Dezem-
ber 2021 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Se-
geberg folgende 3. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der 
Gemeinde Neuengörs erlassen:

Abschnitt I

Änderungen
§ 5a erhält folgende Fassung:
§ 5a
Sitzungen in Fällen höherer Gewalt
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes 
oder vergleichbaren außergewöhnlichen Notsituationen, die ei-
ne Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an Sit-
zungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, 
können die notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung 
ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 
als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeig-
nete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung ein-
schließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich 
in Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten über-
tragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzende 
oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung.
(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 
durchgeführt werden.
(3) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen 
und Einwohner im Fall der Durchführungen von Sitzungen im 
Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder 
anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen 
und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Ver-
fahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Ab-
satzes 1 bekanntgemacht.
(4) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird 
durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einem 
öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertra-
gung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet herge-
stellt.

Abschnitt II

In-Kraft-Treten
Die 3. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Neu-
engörs tritt am am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wur-
de durch Verfügung des Landrats des Kreises Segeberg vom 
20. Januar 2022 erteilt.

Neuengörs, 26. Januar 2022

Gemeinde Neuengörs
Der Bürgermeister
gez. Thies Ehlers

6 Aufstellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Negernbötel für das Grundstück „Lehwisch 3 (Dach-
deckerei)“
- Aufstellungsbeschluss
- Vergabe des Planungsauftrags

7 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
Nr. 10 der Gemeinde Negernbötel für das Grundstück  
„Lehwisch 3 (Dachdeckerei)“
- Aufstellungsbeschluss
- Vergabe des Planungsauftrags

8 Antrag auf Aufstellung einer Ergänzungssatzung im Ortsteil 
Hamdorf

9 Erlass einer 2. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Ge-
meinde Negernbötel (Kreis Segeberg)

10 Breitbandinitiative III des Wege-Zweckverbandes: Business-
plan und Umsetzung

11 Landtagswahl am 08. Mai 2022
- Bennung der Wahlvorstände
- Festlegung der Wahllokale
- Festlegung des Erfrischungsgeldes

12 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
13 Einwohnerfragezeit
14 Verschiedenes

Der Bürgermeister
gez. Marco Timme

Der Kindergarten „Die Negernbötler 
Waldmäuse“ ist gewachsen!
Die Kita-Erweiterung wird nach einer kurzen Verzögerung nun 
zum 01.02.2022 mit einer Krippenkindergruppe eröffnet. Es ist ein 
gutes, für die Zukunft ausgerichtetes Projekt für junge Eltern mit 
Kleinstkindern unserer Gemeinde Negernbötel.

Herr Rottgardt als Architekt hat diesen Anbau mit den mitwirkenden 
Handwerkern sehr gut an das bestehende Hambötler Huus ange-
fügt. Es ist ein modernes Schmuckstück, das sich sehen lassen 
kann.

Eine gebührende Eröffnungsfeier kann leider in der derzeitigen 
Situation nicht stattfinden. Diese wird aber im Rahmen eines  
„Tag des offenen Kinndergartens“ im Sommer 2022 nachgeholt. 
Ich danke allen mitwirkenden Handwerkern, dem Planer Herrn 
Rottgardt, Herrn Meyer stellvertretend für alle Mitarbeitern der 
Amtsverwaltung Trave-Land, der Kita-Leitung Olga Murawskyi 
stellvertretend dem kichlichen Träger und der engagierten Ge-
meindevertretung für die Umsetzung des Projektes.

Übrigens, es sind noch 1 - 2 Plätze in der Krippe frei.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Marco Timme
- Bürgermeister –
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3. einem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finan-
zierungstätigkeit auf 1.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit auf 54.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-

gungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewie-

senen Stellen auf 0 Stellen

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe (Grundsteuer A) 340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v. H.

2. Gewerbesteuer 340 v. H.

§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmä-
ßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren 
Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürger-
meister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen 
kann, beträgt 1.000 EUR.

Neuengörs, 28. Dezember 2021

gez. Thies Ehlers
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
im Hause der Amtsverwaltung Trave-Land, Waldemar-von-Mohl-
Straße 10, 23795 Bad Segeberg, zur Einsichtnahme während der 
Dienststunden öffentlich aus.

Bad Segeberg, 25. Januar 2022

Amt Trave-Land
Der Amtsvorsteher

3. Nachtragssatzung  
zur Hauptsatzung  
der Gemeinde Pronstorf  
(Kreis Segeberg)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dezember 
2021 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Segeberg 
folgende 3. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde 
Pronstorf erlassen:

Beschluss über die Neuaufstellung  
der Klarstellungssatzung gem. § 34 
Abs. 4 Nr. 1 BauGB  
der Gemeinde Neuengörs  
für die Ortsteile Stubben, Altengörs  
und Neuengörs
Die Gemeindevertretung Neuengörs hat in der Sitzung am 
06.12.2021 den Entwurf der Klarstellungssatzung gem. § 34 (4) 
Nr. 1 BauGB für die Ortsteile Stubben, Altengörs und Neuengörs 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) 
als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. Dies 
wird hiermit bekannt gemacht.
Der Satzung tritt mit Beginn des 05.02.2022 in Kraft. Alle Inte-
ressierten können die Satzung und die Begründung dazu von 
diesem Tage an in der Amtsverwaltung Trave-Land, Waldemar-
von-Mohl-Straße 10, 23795 Bad Segeberg, Zimmer 10, während 
der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.
Zusätzlich werden die Satzung und die Begründung ins Internet 
unter der Adresse „https://www.amt-trave-land.de/gemeinden/neu-
engoers/bauleitplanung/staedtebauliche-satzungen/ “ eingestellt 
und sind über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-
Holstein zugänglich.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten 
Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber dem 
Amt/der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt 
für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des 
Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe durch diese Satzung in eine bisher 
zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen.

Neuengörs, 26.01.2022

Gemeinde Neuengörs
- Der Bürgermeister -
gez. Thies Ehlers

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Trave-Land

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Neuengörs 
für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund der § 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06. Dezember 
2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.293.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.348.500 EUR
einem Jahresüberschuss von 0 EUR
einem Fehlbetrag von 54.800 EUR

2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.203.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.432.200 EUR



Nummer 03/Woche 5/Seite: 12	 Uns Dörper 	 4. Februar 2022

Anschließend:

Sitzung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Pronstorf
am Donnerstag, den 10.02.2022 um 19:30 Uhr

Ort: Eilsdorf, Sprüttenhus, Landstr. 8 a

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2 Genehmigung der Niederschrift vom 09.12.2021
3 Einwohnerfragezeit Teil I
4 Berichte
4.1 der Bürgermeisterin
4.2 der Ausschüsse
4.3 der Gemeindefeuerwehr
5 Bestätigung der Wahl des Ortswehrführers und des stell-

vertretenden Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr 
Goldenbek sowie deren Vereidigung und Aushändigung der 
Ernennungsurkunden

6 Beschlussfassung über die Gültigkeit des Bürgerentschei-
des „Photovoltaik-Freilandanlage vom 05.12.2021“

7 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

8 Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 6 für das Gebiet „OT Eilsdorf, südlich der Landstraße  
(K 69), westlich der Straße zum Wiesengrund und östlich 
des Sportplatzes“ - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

9 Einwohnerfragezeit Teil II
10 Verschiedenes

(voraussichtlich nichtöffentlich)
11 Bau- und Grundstücksangelegenheiten

(öffentlich)
12 Evtl. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse

Die Bürgermeisterin
gez. Bettina Albert

2. Nachtragssatzung  
zur Hauptsatzung  
der Gemeinde Rohlstorf  
(Kreis Segeberg)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15. Dezem-
ber 2021 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Se-
geberg folgende 2. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der 
Gemeinde Rohlstorf erlassen:

Abschnitt I

Änderung
§ 5a erhält folgende Fassung:
§ 5a
Sitzungen in Fällen höherer Gewalt
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes 
oder vergleichbaren außergewöhnlichen Notsituationen, die ei-
ne Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an Sit-
zungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, 
können die notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung 
ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 
als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeig-
nete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung ein-
schließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich 
in Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten über-
tragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzende 
oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung.
(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 
durchgeführt werden.
(3) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen 
und Einwohner im Fall der Durchführungen von Sitzungen im 
Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder 
anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen 
und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Ver-
fahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Ab-
satzes 1 bekanntgemacht.
(4) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird 
durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einem 
öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertra-
gung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet herge-
stellt.

Abschnitt II

In-Kraft-Treten
Die 3. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde 
Pronstorf tritt am am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wur-
de durch Verfügung des Landrats des Kreises Segeberg vom 
18. Januar 2022 erteilt.

Pronstorf, 25. Januar 2022

Gemeinde Pronstorf
Die Bürgermeisterin
gez. Bettina Albert

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Pronstorf

Sitzung des Wahlprüfungsausschusses 
der Gemeinde Pronstorf
am Donnerstag, den 10.02.2022 um 19:15 Uhr
Ort: Eilsdorf, Sprüttenhus, Landstr. 8 a

Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-
Test-Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden 
nicht anerkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der 
Zutritt zur Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie 
Schnelltests wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Beschlussfassung über die Gültigkeit des Bürgerentschei-

des „Photovoltaik-Freilandanlage vom 05.12.2021“

gez. Mirko Sadowski
Wahlprüfungsausschuss
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auf der Homepage der Gemeinde Schackendorf unter www.
amt-trave-land.de/Schackendorf.

Einwohnerinnen und Einwohner, die absolut keine Möglichkeit 
haben der Sitzung über das Internet beizuwohnen, haben die 
Möglichkeit in dem Besprechungsraum im Mehrzweckgebäude 
die Sitzung zu verfolgen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit nur im 
absoluten Notfall, da zudem aufgrund der notwendigen Abstands-
regeln auch nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zur Verfügung 
stehen wird. Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel 
(Geimpft, Genesen oder Getestet).

Tagesordnung

(öffentlich)
1 Eröffnung und Begrüßung durch die Vorsitzenden
2 Genehmigung der Niederschriften (Bauausschuss vom 

09.11.2021 und Finanzausschuss vom 16.11.2021)

Bauausschuss
3 Fahrenkruger Dreieck
4 Bauanträge
5 Einwohnerfragezeit Bauausschuss

Finanzausschuss:
6 Auftragsvergaben
6.1 - Regenwasserführung am Parkplatz des Kindergar-

tens (Vergabe)
6.2 - Rückbau des Gehweges Hauptstraße (Vergabe)
6.3 - Partielle Sanierung des Gehweges Hauptstraße  

(Vergabe)
6.4 - Angleichung des Regenwasserschachtes am Spiel-

platz/Altdorf (Vergabe)
7 Finanzangelegenheiten
8 Betriebskostenabrechnung SVS
9 Einwohnerfragezeit Finanzausschuss
10 Verschiedenes Bauausschuss und Finanzausschuss

Termine und Veranstaltungen
Februar

Terminabsagen / Terminverschiebungen:
04.02.2022 	 Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
		  (wird verschoben)
12.02.2022 	 Biikebrennen (entfällt)

Sitzung des Planungsausschusses  
der Gemeinde Schieren
am Donnerstag, den 10.02.2022 um 17:30 Uhr

Ort: Bad Segeberg, Amt Trave-Land, großer Sitzungssaal

Abschnitt I

Änderung
§ 5a erhält folgende Fassung:
§ 5a
Sitzungen in Fällen höherer Gewalt
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes 
oder vergleichbaren außergewöhnlichen Notsituationen, die eine 
Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an Sitzungen 
der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die 
notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persön-
liche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokon-
ferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische 
Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der 
Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton 
an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die 
Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
der Gemeindevertretung.
(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 
durchgeführt werden.
(3) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen 
und Einwohner im Fall der Durchführungen von Sitzungen im 
Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder 
anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und 
Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren 
wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 
bekanntgemacht.
(4) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch 
eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich 
zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine 
vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt.

Abschnitt II

In-Kraft-Treten
Die 2. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Rohlstorf 
tritt am am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde 
durch Verfügung des Landrats des Kreises Segeberg vom 18. 
Januar 2022 erteilt.

Rohlstorf, 25. Januar 2022

Gemeinde Rohlstorf
Der Bürgermeister
gez. Tim Breckwoldt

Gemeinsame Sitzung (Videokonferenz) 
des Bau- und Finanzausschusses der 
Gemeinde Schackendorf
Sitzungstermin: Dienstag, 08.02.2022, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Schackendorf, Mehrzweckgebäude,

Am Sportplatz 5

Die Sitzung findet aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
und zum Schutz aller Beteiligten als Videokonferenz statt. 
Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit der 
Sitzung über das Internet (online) beizuwohnen. Nähere In-
formationen (Einwahlcode) finden Sie am Tage der Sitzung 
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Bekanntmachung der Gemeinde Seedorf

Genehmigung der 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für das Gebiet 
„Flächen westlich des Hornsdorfer 
Weges (G1K 7b), Grundstück 
Hornsdorfer Weg 7 - Sondergebiet 
Reiterhof“ der Gemeinde Seedorf
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein hat die von der 
Gemeindevertretung in der Sitzung am 25.06.2020 beschlos-
sene 4. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet 
„Flächen westlich des Hornsdorfer Weges (G1K 7b), Grund-
stück Hornsdorfer Weg 7 - Sondergebiet Reiterhof“ der Ge-
meinde Seedorf, mit Bescheid vom 12.01.2022, Az.: 512.111 - 
60.075 nach § 6 Abs. 1 BauGB mit Hinweisen genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mithin am 
05.02.2022 wirksam.
Alle Interessierten können die 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes, die Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung in der Amtsverwaltung Trave-Land, Waldemar-von-
Mohl-Str. 10, 23795 Bad Segeberg, Zimmer 10, während der 
Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
Darüber hinaus sind auch Terminvereinbarungen möglich. Zu-
sätzlich sind diese Unterlagen im Internet unter der Adresse ht-
tps://www.amt-trave-land.de/gemeinden/seedorf/bauleitplanung/
flaechennutzungsplan/ eingestellt und über den Digitalen Atlas 
Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind.
Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
lichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzu-
legen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Seedorf, 14.01.2022

Gemeinde Seedorf
Der Bürgermeister
gez. Philipp Frank

 

Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-
Test-Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden 
nicht anerkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der 
Zutritt zur Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie 
Schnelltests wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2 Genehmigung der Niederschrift vom 09.12.2021
3 Beratung über die Erneuerung der Küche im Feuerwehrhaus
4 Beratung über den Stundenlohn des Gemeindearbeiters
5 Haushaltsplan 2022
6 Verschiedenes

Der Ausschussvorsitzende
gez. Dirk Ludwig

Sitzung des Maßnahmenausschusses 
der Gemeinde Schieren
am Mittwoch, den 16.02.2022 um 19:30 Uhr

Ort: Gaststätte ,Zur Linde‘, Schieren, Segeberger Straße 6

Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-
Test-Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden 
nicht anerkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der 
Zutritt zur Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie 
Schnelltests wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2 Genehmigung der Niederschrift vom 09.09.2021
3 Berichte
4 Beratung über die verschiedenen Arbeiten beim Dorfputz
5 Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung 

eines Geschwindigkeitsmessgerätes
6 Beratung und Beschlussfassung über die geplante Lösch-

wasserversorgung
7 Sachstandsbericht Phosphat-Fällung/Ing.-Vertrag Klärteiche
8 Einwohnerfragezeit
9 Verschiedenes

Die Ausschussvorsitzende
gez. Barbara Kahlke
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Zu den Aufgaben zählt im Wesentlichen die Pflege der Grünflä-
chen.

Handwerkliches Geschick ist von Vorteil. Selbständiges Arbei-
ten wird vorausgesetzt.

Bewerbungen richten Sie bitte telefonisch an den Bürgermeister 
Stefan Kresse

(Tel.: 0178 7722331). Nähere Informationen zu der ausge-
schriebenen Stelle erhalten Sie ebenfalls beim Bürgermeister 
der Gemeinde Stipsdorf.

Gemeinde Stipsdorf
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Strukdorf für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig- 
Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02. 
Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 420.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 445.900 EUR
einem Jahresüberschuss von 0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von 25.600 EUR

2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 395.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 384.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit auf 9.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit auf 48.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewie-

senen Stellen auf 0 Stellen

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe (Grundsteuer A) 320 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 %

2. Gewerbesteuer 340 %

 

 

andFrauenverein Schlamersdorf u. Umg. e. V. 

Liebe Landfrauen,

wir wünschen Ihnen/Euch ein gesundes 2022.

Die ersten Veranstaltungen für 2022 hatten 
wir bereits geplant (Spiele-Abend im Januar, 
Jahreshauptversammlung im Februar sowie 
Theater-Abend im März), aber leider, leider … 
Corona … und bisher kein Ende …

Wie immer am Jahresanfang erinnern wir an die 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages. Bitte den Betrag 
in Höhe von 24,-- € auf das Konto des LF-Vereins 
Schlamersdorf (siehe untenstehend) überweisen. 
Es wird nicht abgebucht, auch wenn eine Ein-
zugsermächtigung erteilt wurde. 

Leider stehen auch immer noch einige wenige Beiträge aus 
dem Vorjahr aus!

Folgende Aktivitäten haben wir bisher für 
2022 vorgesehen, sofern sie denn möglich 
sind (wir hoffen das Beste - Änderungen vor-
behalten):
•	 26. April Besuch Gut „Immenhof“ Malente
•	 Mai Wanderung
•	 13. Juni Gartenführung
•	 Juli Fahrradtour
•	 August „Stand-Up Paddling“
•	 09.09. Ohlsdorfer Friedhof (größter Parkfriedhof der Welt)
•	 September Herbstkränze binden
•	 08.10. Landfrauen-Frühstück
•	 Oktober Nachtwächter-Führung in Lübeck
•	 November „BINGO“
•	 02.12. Weihnachtsfeier

Wir hoffen auf ein Wiedersehen im Frühling und grüßen ganz 
herzlich im Namen des Vorstandes.

Margret Rahlf Christa Jaacks
1. 0Vorsitzende Schriftführerin

Jedes Lächeln, das du aussendest, kehrt doppelt zu dir zurück.
(Erich Kästner)

www.landfrauen-schlamersdorf.de
Bankverbindung: IBAN DE03 2306 1220 0003 0220 21

Die Gemeinde Stipsdorf sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Gemeindearbeiter/in (m / w / d)
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Die Entlohnung 
erfolgt auf Stundenlohnbasis.
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wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 
bekanntgemacht.
(4) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch 
eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich 
zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine 
vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt.

Abschnitt II

In-Kraft-Treten
Die 3. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Tra-
venthal tritt am am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde 
durch Verfügung des Landrats des Kreises Segeberg vom 18. 
Januar 2022 erteilt.

Traventhal, 25. Januar 2022

Gemeinde Traventhal
Der Bürgermeister
gez. Udo Bardowicks

Sitzung des Planungs- und 
Maßnahmenausschusses  
der Gemeinde Traventhal
am Montag, den 14.02.2022 um 18:00 Uhr
Ort: Bad Segeberg, Amt Trave-Land, großer Sitzungssaal

Für alle Teilnehmenden der Sitzung gilt die 3G-Regel. Zum 
Einlass in den Sitzungsraum ist ein Nachweis über die voll-
ständige Corona-Schutzimpfung, ein Genesenen-Nachweis 
oder ein Nachweis über ein aktuelles negatives Corona-Test-
Ergebnis vorzuzeigen. Corona-Selbsttests werden nicht an-
erkannt. Ohne entsprechenden Nachweis wird der Zutritt zur 
Sitzung verweigert. Ein Angebot für kostenfreie Schnelltests 
wird vorgehalten.

Tagesordnung:

(öffentlich)
1 Eröffnung und Begrüßung
2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 31.08.2021
3 Feuerwehrangelegenheiten
4 Beratung des Haushaltsentwurfes 2022
5 Bebauungsplan Nr. 5
6 Einwohnerfragezeit
7 Verschiedenes

Der Ausschussvorsitzende
gez. Rainer Vogt

Einladung zur 
Mitgliederversammlung
am Freitag, den 25.02.2022 um 19:00 Uhr
im Sportlerheim Westerrade

Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Coronaregeln.

§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin 
ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemein-
deordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR.

Strukdorf, den 28. Dezember 2021

gez. Götz Leonhardt
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan mit den Anlagen liegen ab heute zur Einsichtnah-
me im Verwaltungsgebäude des Amtes Trave-Land, Zimmer 1, 
Waldemar-von-Mohl-Str. 10, 23795 Bad Segeberg, aus (Einsicht 
während der Öffnungszeiten).

Bad Segeberg, den 25. Januar 2022

Amt Trave-Land
Der Amtsvorsteher

3. Nachtragssatzung  
zur Hauptsatzung  
der Gemeinde Traventhal  
(Kreis Segeberg)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. November 
2021 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Segeberg 
folgende 3. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde 
Traventhal erlassen:

Abschnitt I

Änderung
§ 5a erhält folgende Fassung:
§ 5a
Sitzungen in Fällen höherer Gewalt
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes 
oder vergleichbaren außergewöhnlichen Notsituationen, die eine 
Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an Sitzungen 
der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die 
notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persön-
liche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokon-
ferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische 
Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der 
Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton 
an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die 
Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
der Gemeindevertretung.
(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 
durchgeführt werden.
(3) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen 
und Einwohner im Fall der Durchführungen von Sitzungen im 
Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder 
anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und 
Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren 
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Kirchengemeinde Neuengörs
Neue Bürozeiten:
Di. 15:00 - 18:00 Uhr
Mi. + Do. 08:30 - 12:00 Uhr

Wir sind darüber hinaus erreichbar über den AB (04550 385). 
Pastorin Gabriele Dreßler ist zudem unter g.dressler@kirchen-
gemeinde-neuengoers.de, und 0178 9312478 zu erreichen.
Corona: Im Januar und Februar werden wir keine Gemeinde-
gruppen im Gemeindehaus haben. Wir hoffen auf den März. 
Ausnahme Konfirmandenunterricht.
Dieser findet präsentisch statt, solange die Schulen präsentisch 
arbeiten. Schultests gelten auch für diese außerschulische Fort-
bildung.

Für die Gottesdienste und Trauerfeiern gilt z. Zt.:
•	 Maske während des ganzen Gottesdienstes, außer Vortra-

gende, halbe Besetzung der Kirche, ca. 60 Leute
•	 Abstand von 1,5 m zueinander, außer man gehört zum 

selben Haushalt, Händehygiene am Eingang möglich
•	 Der Kirchraum wird vor und nach dem Gottesdienst/der 

Trauerfeier gelüftet. Toiletten desinfiziert.

Gottesdienste

Sonntag, d. 06. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst, Oberkirchenrat Thorsten Dittrich
Sonntag, d. 13. Februar
17:00 Uhr Gottesdienst, Pn. Dreßler

Kirchengemeinde Pronstorf
Sonntag, 06. Februar
09:30 Uhr Gottesdienst, P. Lübbert
Sonntag, 13. Februar
09:30 Uhr Gottesdienst, P. Lübbert

Kirchengemeinde Sarau
Sonntag, 06. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst, P. Grottke
Sonntag, 13 Februar
17:30 Uhr Abendgottesdienst, P. Grottke

Kirchengemeinde Warder
Sonntag, 06. Februar
18:00 Uhr Gottesdienst, Pastorin Roth,

mit Autorenlesung mit Jonas Goebel
Sonntag, 13. Februar
11:15 Uhr Gottesdienst, Pastorin Roth
Montag, 14. Februar
19:00 Uhr Gottesdienst zum Valentinstag, Pastorin Roth

Kirche Wahlstedt
- Alles vorbehaltlich Corona-Landesverordnung -
Sonntag, 06. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst, Felix Meiborg
Sonntag, 13. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst, Angelika Remmers

Katholische Pfarrei Sankt Johannes -
- St. Johannes der Täufer,
Bad Segeberg
Sonntags
09:00 Uhr Heilige Messe

Tagesordnung:
1. Begrüßung der Teilnehmer und Genehmigung der Tages-

ordnung
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls vom 

09.08.2021
3. Berichte
4. Kassenbericht 2021
5. Bericht der KassenprüferInnen
6. Entlastung des Vorstandes
5. Haushalt 2022
8. Wahlen

a) 2. VorsitzendeR
b) SchritführerIn
c) BeisitzerIn
d) BeisitzerIn
e) KassenprüferIn

9. Ausblick/Veranstaltungen 2022
10. Verschiedenes

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

Wichtige Mitteilung  
der Gemeinde Wensin

Achtung!! Das Wasser wird abgestellt!

Aufgrund notwendiger Arbeiten an der Wasser- 
versorgung müssen wir leider in der Nacht

vom 16. Februar 2022 ab 21:00 Uhr
bis 17. Februar 2022 um 05:00 Uhr

die Wasserzufuhr absperren.

Wir möchten Sie bitten, möglichst viel Wasser für die 
Toilettenspülung und sonstige wasserabhängige Ver-

richtungen aufzufangen.

Betroffen sind die Anwohner der gesamten Gemeinde.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Gemeindevertretung
Gemeinde Wensin

Kirchengemeinde Gnissau
Sonntag, 20. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst, Pastor Prahl
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St. Josef, Trappenkamp
Sonntags
11:00 Uhr Heilige Messe
St. Adalbert, Wahlstedt
Samstags
18:00 Uhr Heilige Messe

An jedem letzten Sonntag im Monat findet in der St. Adalbert-
Kirche in Wahlstedt um 16:00 Uhr ein Gottesdienst in portugie-
sischer Sprache statt.

Dannenboom
- Gedanken bi dat Afplünnen

Güstern heff ick min Dannboom afplünert, dorbi wart mi ümmer 
en beten melanklütri.

Mit groot Freud heff ick in Dezember de finen Kugeln, Engels, 
Sterne usw. rutholt, to allns gifft dat wat to vertellen. Dorbi is 
ok ein Erinnerungsglock vun Kantor Becker, de mut jedes Jor 
hangen. Dat Beste is en old Wachsengel op en Schaukel vun 
uns Urgrotöllern ut de Veerlanden, de heit bi uns dat Engel. 
Hei kreg jedesmol den ersten und besten Platz. Abers dit Johr 
wull hei nich op de Schaukel und biet optütern güng en Arm 
und Been aff. Dor heff ick em vör ümmer in sin Schachel leggt, 
allns hett sin Tiet.

Swor wart mi ümmer dat Inpacken vun uns Krüff, 60 Johr hebbt 
wi doför sammelt. Nu gaat se wedder dörch min Hann in de 
Kist, wo se wer en Joor töven mütt. Ob ick se wull wer utpa-
cken dau? Wer weet, ich bün jo all recht old. Buten luert de 
afrackt Boom, hei ward nu to Komposs schreddert, dorob wass 
wer niege Planten. Wat is dat vörn herrliche Schöpfung von 
uns Herrgott, hei lött nix umkommen und lett ok jeden Morgen 
wedder de Sünn enbeten fröher obgahn.

Bi all düsse Gedanken war ick ganz still und dankbar för min Tiet.

Herta Meyns - Fahrenkrug
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Deutscher Kurzkrimi-Preis    
 KRIMIAUTOREN
GESUCHT!

Weitere Infos unter: 
www.tatort-eifel.de | www.facebook.com/TatortEifel

Das Krimifestival 
Tatort Eifel und der 
KBV-Verlag ermitteln 
die besten kurzen 
Krimis zum Thema
„Stadt. Land. Flucht.“ 

www.tatort-eifel.de

Einsendeschluss: 
22. April 2022

Röbeler Str. 9 · 17209 Sietow  · Tel. 039931/579-0 · Fax 039931/57930 
E-Mail: s.kell@wittich-sietow.de

StückStück für Stück zum   für Stück zum  
ErfolgErfolg, mit , mit unsuns!!

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Siegbert KellSiegbert Kell
039931/579-26039931/579-26

SIE ERHALTEN 
DIE ZEITUNG NICHT? 
Bitte melden Sie sich unter folgender Anschrift:
LINUS WITTICH Medien KG
D-17209 Sietow, Röbeler Str. 9
Telefon: 039931 5 79 31, Telefax: 039931 5 79 30
E-Mail: vertrieb@wittich-sietow.de
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Zuverlässige Beilagenverteilung.   
Fragen Sie uns einfach!

KONTAKT: beilagen@wittich-sietow.de

Fordern Sie Ihr INDIVIDUELLES  ANGEBOT an!

Egal ob Prospekte, Flyer, Broschüren - 
mit uns kommen Sie gut an!

RAN AN DIE BEILAGEN!
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Jetzt  bewerben

für unser Druck-Team
Wir sind eines der zentralen Druckhäuser der Wittich Medien 
Gruppe. Mit 13 Verlagen sind wir als Marktführer für Bürger- 
und Heimatzeitungen in 12 Bundesländern und in Österreich 
tätig. Die Herstellung und der Vertrieb von Amts- und 
Mitteilungsblättern für Kommunen, Bürger und Unternehmen 
ist unser Know-how.  Mit unseren Dienstleistungen sind wir 
bestens im Medienmarkt aufgestellt. Unser Druckstandort in 
Föhren mit ca. 90 Mitarbeitern sucht zum baldmöglichsten 
Eintrittstermin:

Produktions-/ 
technischer Leiter (m/w/d)

Ihre Verantwortungsbereiche: 
· Steuerung der kompletten Prozesskette bis zum Endprodukt
·  (CTP / Rollendruck / Beilagen-Einstecktechnik / 
sonstige Peripherie) 

Anforderungsprofil:
· Organisations- und Kommunikationstalent
· Sie haben bereits Führungserfahrung
· Hohes persönliches Engagement und Spaß an Leistung 
·  Zielstrebig und umsetzungsstark bei Veränderungsprozessen
· Motivator und Kümmerer (Hands-on-Mentalität)
· Gutes fachliches Wissen und ausgeprägte Affinität für Technik

Wir bieten:
·  Beschäftigung beim Marktführer 

im Segment kommunale Zeitungen
· Einen Betrieb mit neuester Technik und Infrastruktur
· Freiraum zur persönlichen Entwicklung
·  Ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet 
in einem handlungsschnellen Unternehmen

· Arbeiten/Leben in einer sehr attraktiven Ferienregion

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen  
Unterlagen bei

Druckhaus Wittich KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren,
z. Hd. Herrn Trossen 
oder per Mail an: 
personal.druckhaus@wittich.de

Wir suchen Verstärkung

IHR 
Arbeitsplatz
auf Youtube

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Wenn der Job die Ohren stresst
(djd). Stress bei der Arbeit ist oft „Ohrensache“: Zum einen 
schaden viele Jobs direkt dem Gehör, was Lärmschwerhörigkeit 
zur häufigsten anerkannten Berufskrankheit macht. Zum anderen 
wird gute Kommunikation oft durch Störgeräusche sowie schlechte 
Tonqualität bei Anrufen und Videocalls erschwert. Schon leichte 
Hörminderungen können dann zu Anstrengung, Missverständnissen 
und Fehlern führen. Die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) 
rät deshalb Beschäftigten, mindestens einmal jährlich zum Hörtest 
zu gehen. Er wird von Partnerakustikern kostenlos angeboten – 
Adressen gibt es unter www.fgh-info.de. So lassen sich nicht nur 
Hörprobleme früh erkennen, die Spezialisten beraten außerdem 
über Vorsorge, die individuelle Anpassung von Hörgeräten und 
effektiven Gehörschutz bei lärmintensiven Berufen.

Lärmschwerhörigkeit ist die häufigste anerkannte Berufskrankheit. 
Ein guter Gehörschutz ist deshalb in lauten Arbeitsumfeldern 
unerlässlich. � Foto: djd/Fördergemeinschaft Gutes Hören

© sidorovstock - stock.adobe.com

Mit Aussicht  
auf HEIMAT. 
Ihr nächster Job.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Kostenlose  
Jobsuche –  print & digital!
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Die Heinrich Schümann (GmbH & Co. KG) ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Seit 1920 
konstruieren und fertigen wir Sondermaschinen für die Elektroindustrie. Mit unseren innovativen 
und qualitativ hochwertigen Maschinen sind wir weltweit führend.

Deine Ausbildung, unsere Investition in die Zukunft. Starte deinen beruflichen Werdegang bei uns!

Zum Ausbildungsbeginn 01. August 2022  
suchen wir einen engagierten Auszubildenden zur/ zum

Industriekauffrau-/ -mann (w/m/d)  
in Lübeck

In der Ausbildung lernen angehende Industriekaufleute bei uns alle Bereiche eines produzierenden 
Industrieunternehmens kennen.

Du erhältst Einblicke in alle kaufmännischen Abteilungen unseres Unternehmens (Vertrieb, Einkauf, 
Buchhaltung etc). Einblicke in die Produktion, Konstruktion und Lager runden die Ausbildung ab. 
Damit erwartet dich eine qualitativ hochwertige und praxisorientierte Ausbildung in einem ab-
wechslungsreichem Aufgabenfeld.

Dein Profil
• Du hast die mittlere Reife oder einen höheren Schulabschluss erfolgreich  

abgeschlossen bzw. wirst ihn in Kürze abschließen.
•  Interesse auch technische Zusammenhänge zu verstehen.
•  Wirtschaftliche Zusammenhänge und organisatorische Abläufe begeistern Dich.
•  Du hast bereits Erfahrungen in den gängigen MS-Office Programmen.
•  Du arbeitest gern im Team.

Wir bieten
•  Eine fundierte und qualifizierte Ausbildung in einem Familienunternehmen.
•  Eine spannende und vielseitige Tätigkeit.
•  Übernahmemöglichkeit nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss.
•  Förderung weiterführender Qualifizierungsmaßnahmen.
•  Zahlreiche Zusatzleistungen, u.a. 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld,  

betriebliche Altersvorsorge.
•  35 Stunden/Woche und attraktive Ausbildungsvergütung.

Wenn Du motiviert und engagiert bist und mit uns in Deinen neuen Lebensabschnitt starten  
möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung – vorzugsweise per E-Mail.

Heinrich Schümann (GmbH & Co. KG) 
Herrn Tim Dinnebier
Geniner Straße 247a • D-23560 Lübeck 
Telefon: +49(0) 451-58002-43 
bewerbung@heinrich-schuemann.de

"Work-Life-Balance: 
Bei uns ist der
Freitag kurz."

"Einen Blick hinter die
Kulissen: Ich verfolge,

wie aus Erdbeeren
Konfitüren werden." 

"In English please? 
Meine Eintrittskarte 
in die internationale

Arbeitswelt."

Zum 1. August bieten wir Ausbildungsplätze in den
folgenden Berufen an:

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Bei Fragen melde Dich gerne bei Alexandra Beulke unter 
a.beulke@schwartau.de
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"Große
Weihnachtsgeschenke

gefällig? Bei uns gibt es
Weihnachtsgeld!"

Folge uns auf Instagram unter
SCHWARTAU.KARRIERE
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• Industriemechaniker (m/w/d)
• Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Bei Fragen melde Dich gerne bei Alexandra Beulke unter 
a.beulke@schwartau.de

"Work-Life-Balance: 
Bei uns ist der
Freitag kurz."

"Einen Blick hinter die
Kulissen: Ich verfolge,

wie aus Erdbeeren
Konfitüren werden." 
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"In English please? 
Meine Eintrittskarte 
in die internationale

Arbeitswelt."

"Große
Weihnachtsgeschenke

gefällig? Bei uns gibt es
Weihnachtsgeld!"

Folge uns auf Instagram unter
SCHWARTAU.KARRIERE
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In der Pflege ist jeder Tag anders
Ausbildung in der Pflege: Sinnstiftende Arbeit in 
zukunftsträchtiger Branche

(djd). Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt kon-
tinuierlich. Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesund-
heit waren Ende 2020 rund 4,3 Millionen Menschen auf Pflege 
angewiesen. Das Statistische Bundesamt prognostiziert für das 
Jahr 2050 eine Steigerung auf insgesamt 6,5 Millionen Pflege-
bedürftige bundesweit. Entsprechend wächst auch der Bedarf 
nach professioneller Pflege und gut ausgebildeten Pflegekräften. 
Für junge Schulabsolventen bedeutet das: zahlreiche berufliche 
Möglichkeiten in einer Branche mit Zukunftsperspektive. Der ers-
te Schritt ist in der Regel eine Ausbildung.

Wissen aus der Theorie wird direkt  
in der Praxis angewendet

Der 21-jährige Sad Alfokeki befindet sich gerade mittendrin: Er 
absolviert sein letztes Lehrjahr zum examinierten Altenpfleger in 
der Alloheim Senioren-Residenz "Gohlis" in Leipzig. "Mit älteren 
und pflegebedürftigen Menschen zu arbeiten, ist sehr erfüllend", 
berichtet der junge Mann. "Ich verstehe mich gut mit den Be-
wohnern unserer Einrichtung und es ist ein schönes Gefühl, ge-
braucht und gemocht zu werden." In der Ausbildung übernimmt 
Sad Alfokeki mit jedem Jahr mehr Verantwortung. Während er in 
der Pflegeschule zum Beispiel lernt, welche Pflegetheorien es 
gibt und was bei der Pflege älterer Menschen mit speziellen Vor-
erkrankungen zu beachten ist, kommt im Pflegealltag der prakti-

sche Teil hinzu. "Das Lernprogramm ist straff, aber was man in 
der Theorie lernt, wendet man direkt in der Praxis an. Und mit 
dem erlernten Wissen kann ich viel mehr Aufgaben überneh-
men", erklärt Alfokeki, dem an seinem Beruf besonders die Ab-
wechslung gefällt - kein Tag ist wie der andere.

Hilfe durch erfahrene Kollegen

Den Azubis in der Pflege stehen erfahrene Ausbilder zur Seite, 
sogenannte Praxisanleiter. Eine davon ist Ulrike Wilmink: "Ich bin 
das Bindeglied zwischen den Pflegeschulen, den Einsatzstellen 
und den Auszubildenden", erklärt die Praxisanleiterin des Senio-
renzentrums AGO Bad Vilbel, das zur Alloheim-Gruppe gehört. 
Neben Terminen mit den Auszubildenden bereitet Wilmink An-
leitungen oder praktische Lernaufgaben vor und erstellt Beurtei-
lungen. Praxisanleiter sind für Pflege-Azubis auch ein Stück weit 
Mentoren: Sie geben Tipps und versuchen, bei Unsicherheiten 
die Zweifel zu nehmen - zum Beispiel wie man Prüfungsdruck 
begegnen kann.

Planbare und schnelle Karriereschritte  
in der Pflege
Die Einstiegs- und Ausbildungsgehälter sind in der Pflege im 
Vergleich zu anderen Branchen überdurchschnittlich gut, zudem 
sind in kaum einer anderen Branche so planbare und schnelle 
Karriereschritte möglich. Auf www.alloheim.de/karriere bekom-
men Interessierte beispielsweise einen Überblick über Ausbil-
dungs- und Stellenangebote.
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Wir suchen Auszubildende zum

Brunnen- oder
Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a. das Verlegen von 
Trinkwasser- u. Gasversorgungsleitungen,
Herstellen von Wasserversorgungsanlagen
und Erdwärmesonden.

Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung
– gerne auch online – bitte an folgende Adresse:

Brunnen- und Rohrleitungsbau GmbH
Industriestraße 13
23812 Wahlstedt
Tel.: 04554 – 2064
E-Mail: firma@papenburg-brunnenbau.de

•	Berufskraftfahrer (m/w/d) 
•	Elektroniker	für	Betriebstechnik (m/w/d) 
•	Fachkraft	für	Abwassertechnik (m/w/d)  
•	Fachkraft	für		
	 Kreislauf-	und	Abfallwirtschaft	(m/w/d) 
•	Kraftfahrzeugmechatroniker 
 Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d) 
•	Kauffrau/Kaufmann	für	
	 Büromanagement (m/w/d)
•	Straßenbauer (m/w/d)
•	Straßenwärter (m/w/d) Tel.	04551		9090	·	wzv.de

Wer sich für Umwelt, Technik und Natur-
wissenschaften begeistert, ist bei uns richtig!

Wir	bilden	aus!

Umschulung mit Zukunft
Diese Berufszweige  
sind besonders vielversprechend

(djd). Weit mehr als 150.000 Männer und Frauen haben 2021 
eine berufliche Weiterbildung begonnen – die meisten von ih-
nen in den Bereichen IT, Softwareentwicklung, Verwaltung, 
Steuerberatung und in kaufmännischen Berufen. Zwischen 50 
und 70 Prozent der Teilnehmer befinden sich nach Angaben 
der Agentur für Arbeit im Durchschnitt sechs Monate nach dem 
Ende ihrer Maßnahme wieder im Job. Die Statistiken der Behör-
de zeigen, dass diese Berufe auch weiterhin die Zukunftsträch-
tigsten sein werden.

Kaufleute im Gesundheitswesen  
mit sehr guten Perspektiven

Digitalisierung, Industrie 4.0 und Veränderungen von Berufs-
bildern wirken sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Waren vor 
wenigen Jahren noch Berufe im Gartenbau sehr gefragt, sind 
die Aussichten für diese Berufsgruppe inzwischen nur noch mä-
ßig. Anders sieht es beim Industriekaufmann aus: Hier liegt die 
Arbeitslosenquote derzeit lediglich bei etwa 1,4 Prozent. „Auch 
Steuerfachangestellte, Fachinformatiker, Personaldienstleis-
tungskaufleute und Kaufleute für Spedition und Logistik können 
in eine rosige Zukunft blicken“, weiß Frauke Pohl, Leiterin Um-

schulungsmanagement beim IBB Institut für Berufliche Bildung. 
Besonders gefragt aber seien Kaufleute im Gesundheitswesen. 
Laut einer Statistik der Agentur für Arbeit gehört dieser Beruf mit 
einer Arbeitslosenquote von einem Prozent und einem sprung-
haften Anstieg bei den Beschäftigtenzahlen zu den gefragtesten 
Gruppen. „Kaufmännische Berufe lohnen sich also weiterhin“, 
betont die Bildungsexpertin. Lediglich im IT-Bereich sieht es noch 
besser aus. Hier ist ein zunehmender Bedarf an Arbeitskräften 
und teilweise sogar ein Fachkräftemangel zu verzeichnen.

Förderung einer Umschulung  
über Kostenträger möglich

Umschulungen in einen neuen Beruf werden unter bestimm-
ten Voraussetzungen gefördert – meist über einen Bildungs-
gutschein. „Wer beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen 
umsatteln muss, kann sich einen Teil der Umschulungskosten 
durch die Krankenkasse oder die Rentenversicherung erstatten 
lassen“, erklärt Frauke Pohl. Einen weiteren Anteil tragen das 
Jobcenter oder die Agentur für Arbeit. Zertifizierte Bildungsträ-
ger wie das Institut für Berufliche Bildung (IBB) bieten zahlreiche 
geförderte Umschulungen an, mehr Informationen gibt es unter 
www.ibb.com/umschulungen. Um den Erfolg der Weiterbildung 
zu garantieren, berät der Anbieter Interessenten ausführlich in 
einem persönlichen Gespräch.
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Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir zu sofort

Büro- und Laborkraft (Qualitätskontrolle) m/w/d
für 30 Stunden/Woche

als Urlaubs- und Krankheitsvertretung

EDV-Kenntnisse, insbesondere in Word und Excel,
sind von Vorteil!

Neugierig?
Vorabinformationen erhalten Sie unter 04554 / 2001,
Herr Büge oder senden Sie uns Ihre Bewerbung per

Mail an waage@gr-nord.de oder postalisch zu.

Glasrecycling Nord GmbH & Co. KG
Holsteinstraße 22 · 23812 Wahlstedt

Wir freuen uns!
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DEINE AUSBILDUNG BEI UNS
Wir, die H. & J. Brüggen KG aus Lübeck, 
sind ein modernes mittelständiges Fami- 
lienunternehmen in vierter Generation und 
zeichnen uns durch eine gesunde und 
knackige Mischung aus zukunftsorientier-
tem Wachstum und verlässlicher Tradition 
aus. Haferflocken, Müsli, Flakes, Cerealien 
und Riegel: Das Brüggen Produktportfolio 
ist vielfältig und bietet ein spannendes 
Arbeitsumfeld im Bereich der Lebensmit-
telindustrie. Als weltweit tätiger und inno- 
vativer Arbeitgeber betreiben wir Standorte 
in Deutschland, Frankreich, Polen und 
Chile mit insgesamt 1900 Mitarbeitern.
Starte auch Du jetzt Deine Ausbildung bei 
uns in Lübeck und werde Teil der Erfolgs-
geschichte!

• Industriekaufleute  
• Verfahrenstechnologen Mühle
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Fachlageristen
• Fachkräfte für Lagerlogistik
•  Duales Studium Wirtschaftsingenieur- 

wesen Lebensmittelindustrie  
(Bachelor of Engineering)

• Maschinen- und  Anlagenführer
• Fachinformatiker Systemintegration
• Mechatroniker 
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriemechaniker
•  Kaufleute für Digitalisierungs- 

management

Diese Ausbildungsmöglichkeiten
bieten wir an (m/w/d):

H. & J. Brüggen KG • Gertrudenstraße 15 • 23568 Lübeck 
Telefon: +49 (0)451 31 00-0 • www.brueggen.com

unsere Ausbildungs -

berufe auf einen Blick

 OHNE DICH
 SCHMECKT‘S
 NUR HALB SO GUT!

Krisensicherer Job  
mit hoher Verantwortung
(djd). Mitarbeiterinnwen und Mitarbeiter auf Kläranlagen tragen 
durch ihr Handwerk maßgeblich zum Umwelt-, Gesundheits- 
und Infektionsschutz der Menschen bei. Der Oldenburgisch-
Ostfriesische Wasserverband (OOWV) etwa betreibt in seinem 
Zuständigkeitsbereich im Nordwesten Deutschlands 45 Kläranlagen. 
Wie aus Schmutzwasser wieder sauberes Wasser wird, hat 
Wiebke Wuchsa früh begeistert. Heute ist die junge Frau auf der 
Anlage in Oldenburg beschäftigt: "Zu meinen Aufgaben gehört 
die regelmäßige Inspektion und Wartung der Anlagenteile, das 
Überprüfen, Kalibrieren und Warten der Messtechnik, das Ermitteln 
und Beheben von Störungen, das Bedienen der Bestandteile 
sowie Untersuchungen des Abwassers." Infos zur Ausbildung zur 
Fachkraft für Abwassertechnik gibt es unter www.oowv.de.

Wiebke Wuchsa muss täglich Abwasserproben aus der 
Kläranlage nehmen und im Labor untersuchen, damit mögliche 
Umweltbelastungen schnell erkannt und vermieden werden 
können. � Foto: djd/www.oowv.de

Finden Sie jetzt Ihren Traumjob!
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Kirchstr.12    23823 Schlamersdorf    Di‐Fr 10:00–18:00 

 
Winterschlaf?                 Besser auf unseren  
Top‐Matratzen ausgeschlafen aufwachen:  

 

 
Diverse Aktionsware ab 150,00 €/Stück 

Verschiedene Typen und Maße sofort verfügbar 
Alle Matratzen „Made in Germany“ 

Tonnentaschenfederkern  : 400 Federn/m² 
Beidseitig Gelax®‐Schaum : RG 50 
H3 
 
26 cm 
 
 
  90x200        ab 399,‐ € 
100x200        Sonderpreise 
140x200        ab Lager 
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Wir kaufen für den Export
Gebr.-Wagen aller Art, PKW, LKW,
Busse, gepflegt u. m. Mängeln, auch
Unfallfahrzeuge, Ankauf von Schrott-

fahrzeugen bis 100 Euro.
Sofort Bargeld, 24h, auch Sonntag,
Hinter den Kirschkaten 69, Lübeck,

AUTOGALERIE LÜBECK

Peterhof 6, Lübeck (A20 Genin) 

Wir kaufen für den Export
Gebr.-Wagen aller Art, PKW, LKW, Busse, 

gepflegt u. m. Mängeln, auch Unfallfahrzeuge, 
Sofort Bargeld, 24h, auch Sonntag, 

Peterhof 6, Lübeck (A20 Genin) 
Autoverwertung Abholung & Abmeldung kostenlos

Tel. 0451/2968460 o. 0176/24328968

Wir legen alles trocken

Friedrich W. Petersen
BAUTROCKNUNG

Telefon   04555 - 7178 -0   Fax   04555 - 7178 -14
Berliner Straße 31   23823   Seedorf

Info@BAUTROCKNUNG-Petersen.de   www.BAUTROCKNUNG-Petersen.de

WASSERSCHADENSANIERUNG   LECKAGEORTUNG
DÄMMSCHICHTTROCKNUNG   BAUBEHEIZUNG
GERÄTEVERMIETUNG   NEUBAUTROCKNUNG

Kurhausstraße 7 • 23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551-3717 • www.loewenapotheke-segeberg.de

Löwen Apotheke

unser Service: 
Hausbesuche·  Lieferung frei Haus  

Rezeptservice u. v. m.

Ihr Partner für Gesundheit in Bad Segeberg

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160 www.wm-aw.de Fa

Psychologische 
 BerAtung / 

coAching

Zeit Zum AuftAnken

Hamburger Str. 22 · 23795 Bad Segeberg
Tel. 04551 - 9939472 · Hiesler@web.de

Di.-Fr.: 8.30-18.00 Uhr, Sa.: 8.30-14.00 Uhr

Herzlich willkommen
Ihr Hiesler Hör Technik Team

Zeit für Ohren!

Hörgeräte • Tinnitus • Gehörschutz
Am Markt 7 · 23795 Bad Segeberg

Eingang Kuck mal·Tel. 0 45 51-94 47 94

und Ihr Ohr bleibt fit

Hörgeräte · Tinnitus · Hörtest mit Beratung

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Ohren, 
wir machen es auch

Terminabsprache unter
Tel. 04551 99 39 4 72

Es gelten für alle die gängigen  
Hygieneregeln und  

das Tragen einer Maske.
Sollten Sie erkranken,  

bleiben Sie bitte zu Hause.
Rufen Sie uns an, gerne senden  

wir Ihnen Batterien und  
Reinigungsmittel zu.

Ganz egal welche Dienstleistung, ob Neuanschaffung, Wartung 
oder Reparatur, ob Neubau, Anbau oder Umbau, Renovierung oder 
Raumausstattung. Für all ihre Vorhaben gibt es einen Fachmann 
in Ihrer Nähe! Der Weg zum Fachmann lohnt sich immer! Auch 
wenn der Trent zum „Do it yourself“ in der letzten Zeit zugenom-
men hat, ist nicht alles Fachmann, was in Hof und Haus selber 
Hand anlegt! Da ist die Qual der Wahl vor dem Baumarkt-Regal. 
Eine Produktvielfalt, die einen „erschlägt“! Nehme ich das richtige 
Material? Habe ich das richtige Werkzeug? Im Falle der Gewähr-
leistung „buttert“ der selbst ernannte Fachmann im Schadensfall 
eben noch einmal oben drauf, oder er geht das nächste Mal lieber 
gleich zum Fachmann. Dabei gibt es gute Gründe, warum sich der 
Weg zum Fachmann lohnt! Da ist zum einem die riesige Erfahrung, 
die der Maurer, Dachdecker, Zimmerer, Fliesenleger etc mitbringt, 
denn er hat seinen Job von der Pike auf gelernt, über Jahre hinweg 
perfektioniert und Wissen kontinuierlich auf den neuesten Stand 
gebracht. Und das alles für Sie! Die Erfahrungswerte eines Fach-
betriebes sind durch nichts zu ersetzen und ersparen so mache 
nachträgliche, oft kostspielige Ausbesserung. Und das Wichtigste: 
die Garantie: Sie bekommen eine klare Kosteneinschätzung und 
Planungssicherheit durch Garantieansprüche. 


